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Vorwort

Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber nimmt sich demnächst der Regelung für Ver-
anstaltungen an, die keine Versammlungen sind und nicht unter die Versammlungs-
stättenverordnung fallen (s. Rn. G 6). Auch wird er die jüngere Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zum Schutz persönlicher Daten im POG umsetzen
(s. Rn. 91 a. E.). Darüber hinaus steht aber noch dringend ein ganz anderer Bereich
an, der den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen angepasst werden muss.

In vielen Fällen des Alltags ist im Bereich der Gefahrenabwehr der kommunale Voll-
zugsbeamte der erste Ansprechpartner des Bürgers. Nur leider ist er für diese Auf-
gabe meistens weder ausreichend ausgebildet noch ausgerüstet. Seit Jahrzehnten
verlagert der Gesetz- und Verordnungsgeber zu Recht ordnungsbehördliche Aufga-
ben von der Polizei auf die kommunalen Vollzugsbeamten. Mit der Reform des Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetzes 1993 hat man Polizei und kommunalen Voll-
zugsdienst auch formal getrennt. Das entspricht dem nach dem Krieg eingeführten
angelsächsischem Prinzip, wonach die Polizei für die Polizeiaufgaben im engeren
Sinne freigehalten werden soll, also für die Aufgaben, die die polizeiliche Ausbildung
erfordern, wie Verbrechens- und Gewaltbekämpfung, Freiheitseingriffe oder Anwen-
dung von Schusswaffen. Allerdings hat man es versäumt, mit diesen Aufgabenzu-
wächsen der kommunalen Vollzugsbeamten auch die dazu notwendige qualitative
Aufwertung zu schaffen. Polizeivollzugsbeamte genießen eine hochwertige 3-jährige
theoretische, sportliche und praktische Ausbildung und werden auch danach noch
massiv weitergeschult. Diesem hohen Niveau hat in Rheinland-Pfalz der kommunale
Vollzugsdienst nichts auch nur annähernd Vergleichbares entgegenzusetzen. Um
kommunaler Vollzugsbeamter zu sein, muss man zumindest für die erste Zeit keiner-
lei aufgabenbezogene Kenntnisse haben oder irgendwelche berufsbezogenen Quali-
fikationen mitbringen. So finden sich auch tatsächlich bei vielen kleineren Ordnungs-
behörden Vollzugsbeamte, die vor Monaten noch Schreiner oder Metzger waren.
Diese wissen manchmal gar nichts vom Ordnungsrecht und haben auch keinerlei
körperliche Ausbildung für diese Tätigkeit. Ein für die Vollzugsbediensteten selbst
und für andere geradezu gefährlicher Zustand. Zwar müssen die meisten irgend-
wann einen 10-wöchigen Lehrgang bei der Polizei absolvieren. Das ist aber kaum
ausreichend für die übertragenen Aufgaben. Manche sind selbst davon ausgenom-
men, z. B. die Absolventen des 2. Einstiegsamts bei der zentralen Verwaltungsschu-
le Rheinland-Pfalz, obwohl dort keinerlei Vorbereitung auf den körperlichen Einsatz
stattfindet.

Auch ansonsten ist die Behandlung des kommunalen Vollzugsdienstes stiefmütter-
lich. Die große Mehrheit dieser Vollzugsbeamten, insbesondere in den kleineren Ord-
nungsbehörden ist gar nicht verbeamtet, sondern nur nach dem TVöD beschäftigt.
Das ist bei dieser verletzungsgefährdeten Tätigkeit ein deutlicher Unterschied in der
Versorgung. Zudem gibt es für den kommunalen Vollzugsdienst keinerlei landesein-
heitliches Auftreten. Jede Kommune bestimmt Kleidung, Ausstattung und sogar die
Bezeichnung des Vollzugsdienstes für sich alleine. Wenn die Kleidung oder die Ge-
staltung der Fahrzeuge bei den einen blau, bei den anderen grün oder bei wieder an-
deren zivil ist, drückt dieser Vollzugsdienst wenig Autorität aus. Und hilfreich ist es
auch nicht, dass die Vollzugsbeamten der großen kreisfreien Städte fast wie Polizei
ausgerüstet ist, während in kleinen Gemeinden manche Vollzugsbeamte ohne jede
Ausrüstung hinausgeschickt werden. Das wird noch dadurch unterstrichen, dass
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man dem kommunalen Vollzugdienst die Sonderrechte nach § 35 und § 38 StVO ver-
weigert, obwohl diese ebenfalls wie Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen zur Ret-
tung von Leib und Leben vor Ort sein müssen. Ähnlich ist es mit dem digitalen Not-
funk. Und warum man die kommunalen Vollzugsbeamten einerseits zwar trotz allem
für geeignet hält, Ordnungsverfügungen zu erlassen, aber andererseits diese Verfü-
gungen anders als bei der Polizei nicht kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind, bleibt
weiterhin unerfindlich. Sogar die eher harmlosen Maßnahmen der Hilfspolizeibeam-
ten, die lediglich untergeordnet Aufgaben im Straßenverkehr ausführen, sind sofort
vollziehbar.

Problematisch ist, inwieweit die kommunalen Vollzugsbeamten bewaffnet sein sol-
len. Selbstverständlich ist, dass jede Ausrüstung immer voraussetzt, dass der jewei-
lige Bedienstete daran auch intensiv und wiederholt ausgebildet ist. Das gilt sowohl
für eventuelle Sonderrechte im Straßenverkehr als auch für Waffen oder waffenähnli-
che Geräte. Der Schlagstock ist bereits jetzt dem Grunde nach zugelassen. Und
Schusswaffen gehören nur in die Hände der Polizei. Derzeit wird neben dem Einsatz
von sog. Jet-Protektoren (gegen Tiere) über die Ausrüstung mit Tasern (Elektro-
schockgeräte, s. Rn. B 22 und J 11) zur reinen Selbstverteidigung diskutiert. Diese
Geräte sind nicht ungefährlich und dürfen selbstverständlich nicht an nicht daran
Ausgebildete gegeben werden. Selbst die Polizei geht mit dieser Ausrüstung sehr
restriktiv um. Andererseits, wenn ein Ordnungshüter zB durch einen Messerangriff in
Lebensgefahr kommt, haben Polizeibeamte immer noch die Möglichkeit, von der
Schusswaffe Gebrauch zu machen. Der kommunale Vollzugsbeamte begibt sich
notgedrungen in Gefahr, ohne sich irgendwie verteidigen zu können.

Man kann auch darüber nachdenken, ob man nicht die Polizei weiter entlasten
könnte, indem man von ihr untergeordnete Aufgaben der Gefahrenabwehr auf den
kommunalen Vollzugsdienst verlagert. In Betracht kommen hier z. B. Unfallaufnah-
men, die Verfolgung von Rotlichtverstößen oder die Kontrolle von Durchfahrtsverbo-
ten (StVO Verkehrszeichen Nr. 250, roter Rand auf weißem Grund).

Man wird über kurz oder lang nicht an einer grundlegenden Reform des kommuna-
len Vollzugsdienstes vorbeikommen.

 

Neuwied, im August 2019 Dietrich G. Rühle
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